
 

KOMMISSIOS-VERTRAG ______/2009 

Zwischen 

 

Name, Vorname:   ________________________________________________________________ 

Straße:   ________________________________________________________________________ 

PLZ, Stadt:   _____________________________________________________________________ 

Tel.-Nr.: ________________________________________________________________________  

E-Mail:  ________________________________________________________________________  

Nr. Pers. Ausweis:   _______________________________________________________________   

Bankverbindung: Kontonummer: ____________________________________________________ 

Bankleitzahl: ______________________________________________________ 

Kreditinstitut: _____________________________________________________ 

 

nachfolgend „Händler“ genannt,  

 

und  

 

nachfolgend „Verlag“ genannt 

 

Solveig Klotzsch Telefon: 03528.455274 

Verlag Schönborn E-Mail: sk@verlag-schoenborn.de 

Langebrücker Str. 5 

01465 Schönborn Bankverbindung: Deutsche Bank  

      BLZ 870 700 24  

      KTO 808 05 82 

 wird folgender Kommissionsvertrag geschlossen:  

 

Der Vertrag  gilt bis ___________________________ oder      

  wird unbefristet abgeschlossen. 

 

 

1. Der Verlag überlässt dem Händler die im Anhang beschriebenen Artikel zum Zweck 

des Verkaufs an Dritte 

  

2. Die beschriebenen Artikel verbleiben bis zur Erscheinung der nächsten Ausgabe, beim Händler. 

 

3. Der Händler behält die Artikel während dieser Zeit in den Verkaufs-Räumlichkeiten und 

bietet diese Dritten zum Kauf an. 

 

4. Die Pflicht des Händlers besteht in der Ausstellung der Artikel im Ausstellungsraum, 

der Betreuung der potentiellen Kunden, der Einhaltung des vereinbarten Verkaufspreises 

und der Auszahlung des Verkaufspreises abzüglich der Provision an den Verlag. 

5. Für die Artikel werden folgende Verkaufspreise  festgelegt: 

 

Artikel: SICHTWEISEN     Anzahl:    Preis: 4,30 €  / pro Heft 

 

Sondervereinbarung:  



 

6. Der Händler weicht von den vereinbarten Verkaufspreisen nicht ohne mündliche oder  

schriftliche Einwilligung des Verlages ab.  

 

7. Für die von ihm eingestellten Magazine „Sichtweisen“ erhält der Händler nach erfolgtem Verkauf:  

 bis 10 Stück Sichtweisen 25 % pro Magazin 

ab 10 Stück Sichtweisen 35 % pro Magazin Provision. 

 

8. Im Falle eines Verkaufs wird dem Verlag spätestens zum Monatsende nach dem Verkauf der auszuzahlende Verkaufserlös 

überwiesen.   

9. Im Falle, dass die Artikel bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe nicht verkauft wurden, ist der Verlag verpflichtet, 

diese nach Ablauf der Ausstellungsfrist auf eigene Rechnung abzuholen. 

10. Die Artikel werden vom Händler gegen die Risiken Feuer, Wasser und Einbruchdiebstahl versichert. 

11. Der Verlag ist für die Anlieferung und Aufbau bzw. den Abbau und Abtransport seiner Artikel zuständig. 

Delkredere  

Der Verlag steht für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Dritten, mit denen er Geschäfte für Rechnung des Händlers 

abschließt, nicht ein. 

Haftungsfreistellung 

(1)Der Verlag stellt den Händler von den Gewährleistungsansprüchen frei, die der Käufer im Rahmen des 

Ausführungsgeschäfts als Folge der Mangelhaftigkeit des betreffenden Vertragsprodukts geltend macht 

(2)Ergibt sich infolge des Angebots oder Verkaufs der Vertragsprodukte eine Haftung des Händlers gegenüber Dritten, die 

ihre Ursache in den Vertragsprodukten selbst hat, verpflichtet sich der Verlag, den Händler davon freizustellen. 

Schlussbestimmungen 

(1)Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2)Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen dieses Kommissionsvertrags sowie dessen Aufhebung bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses. 

(3) Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus diesem Kommissionsvertrag ist der Sitz des Verlages. 

(4) Ist der Händler, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verlages. Dasselbe gilt, wenn 

der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 

der Klageerhebung nicht bekannt sind. Der Verlag ist aber berechtigt, Klage auch wahlweise an einem daneben 

bestehenden Gerichtsstand zu erheben. 

(5) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein bzw. werden, 

berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr in einem 

solchen Fall, eine wirksame oder durchführbare Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung zu setzen, die den wirtschaftlichen Bestimmungen des Vertrags soweit wie möglich entspricht. 

Der hier vorliegende Kommissionsvertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. 

Jede der Vertragsparteien bestätigt mit der Unterzeichnung eine Ausfertigung erhalten zu haben. 

 

 

 

Ort, Datum :  

 

 

Unterschrift Verlag Schönborn Unterschrift Händler  

 


